
 

Beratung zu Spezialfragen der Rechnungslegung nach IFRS

Die Komplexität der IFRS und ihre hohe Änderungsgeschwindigkeit führen regelmäßig zu anspruchsvollen Fragestellungen 
bezüglich Ausweis, Ansatz, Bewertung und Erläuterung einzelner Sachverhalte. Wir bereiten die relevanten Regelungen und 
deren mögliche Änderungen für Sie transparent auf und analysieren die individuellen Auswirkungen für Ihr Unternehmen.

Wir beraten umfassend in allen Fragen der HGB-Rechnungslegung. Einen Schwerpunkt bilden dabei die Behandlung komplexer 
Bilanzierungsfragen und die anstehende Neuerungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG)

Bei geplanten Transaktionen sowie Umgestaltungen Ihrer Geschäftstätigkeit liefern wir Ihnen eine zuverlässige Einschätzung der 
Auswirkungen auf den Konzernabschluss und auf Ihre Steuerungsgrößen. Wir zeigen Ermessensspielräume 
innerhalb der Regelungen der IFRS auf. Sie gewinnen die Zeit, diese im Rahmen einer zielgerichteten Rechnungslegungspolitik 
auszunutzen.

Die erarbeiteten Lösungen bereiten wir für Sie transparent auf. Wir tragen dazu bei, dass sie von Ihnen in der laufenden 
Bilanzierung fortgeführt werden können.

Wir unterstützen unsere Mandanten bei Gesprächen mit dem Abschlussprüfer, aber auch bei Diskussionen und Besprechungen 
mit Investoren, Analysten und Banken.


